
Beschluss:

Der Stadtrat beschließt mehrheitlich bei 9 Gegenstimmen und 12 Stimmenthaltungen:

a) Der Stadtrat hebt den Beschluss vom 16.11.2023 (BV/0411/2023/3) auf.
b) Der Stadtrat beschließt die beiliegende Wahlwerbungssatzung.


